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sowie unter Hinweis auf alle Resolutionen der General-
versammlung und des Sicherheitsrats zur Westsahara-Frage,

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicher-
heitsrats 658 (1990) vom 27. Juni 1990, 690 (1991) vom
29. April 1991, 1359 (2001) vom 29. Juni 2001, 1429 (2002)
vom 30. Juli 2002, 1495 (2003) vom 31. Juli 2003, 1541
(2004) vom 29. April 2004, 1570 (2004) vom 28. Oktober
2004, 1598 (2005) vom 28. April 2005, 1634 (2005) vom
28. Oktober 2005, 1675 (2006) vom 28. April 2006 und 1720
(2006) vom 31. Oktober 2006,

unterstreichend, dass der Sicherheitsrat am 30. April
2007 die Resolution 1754 (2007), am 31. Oktober 2007 die
Resolution 1783 (2007), am 30. April 2008 die Resolution
1813 (2008), am 30. April 2009 die Resolution 1871 (2009)
und am 30. April 2010 die Resolution 1920 (2010) verab-
schiedet hat,

ihrer Befriedigung darüber Ausdruck verleihend, dass
die Parteien am 18. und 19. Juni 2007, am 10. und 11. August
2007, vom 7. bis 9. Januar 2008 und vom 16. bis 18. März
2008 unter der Schirmherrschaft des Persönlichen Gesandten
des Generalsekretärs und in Anwesenheit der Nachbarländer
zusammengetroffen sind und dass sie vereinbart haben, die
Verhandlungen fortzusetzen,

sowie ihrer Befriedigung darüber Ausdruck verleihend,
dass am 9. und 10. August 2009 in Dürnstein (Österreich) und
am 10. und 11. Februar 2010 in Westchester County (Verei-
nigte Staaten von Amerika) jeweils eine vom Persönlichen
Gesandten des Generalsekretärs einberufene informelle Sit-
zung abgehalten wurde, um die fünfte Verhandlungsrunde
vorzubereiten,

mit der Aufforderung an alle Parteien und die Staaten
der Region, mit dem Generalsekretär und seinem Persönli-
chen Gesandten sowie miteinander uneingeschränkt zusam-
menzuarbeiten,

in Bekräftigung der Verantwortung, die die Vereinten
Nationen gegenüber dem Volk von Westsahara haben,

in dieser Hinsicht die Anstrengungen begrüßend, die der
Generalsekretär und sein Persönlicher Gesandter in dem Be-
mühen um eine für beide Seiten annehmbare politische Lö-
sung der Streitigkeit unternehmen, die die Selbstbestimmung
des Volkes von Westsahara vorsieht,

nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht
des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker für 2010130,

sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekre-
tärs131,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General-
sekretärs131;

2. unterstützt den mit der Resolution 1754 (2007) des
Sicherheitsrats in Gang gesetzten und aufgrund der Ratsreso-
lutionen 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009) und 1920
(2010) aufrechterhaltenen Verhandlungsprozess mit dem
Ziel, eine gerechte, dauerhafte und für beide Seiten annehm-
bare politische Lösung herbeizuführen, die die Selbstbestim-
mung des Volkes von Westsahara vorsieht, und würdigt den
Generalsekretär und seinen Persönlichen Gesandten für ihre
diesbezüglichen Bemühungen;

3. begrüßt die Entschlossenheit der Parteien, weiter
politischen Willen zu beweisen und in einer dialogfördernden
Atmosphäre zu arbeiten, um in gutem Glauben und ohne Vor-
bedingungen in eine intensivere Verhandlungsphase einzutre-
ten, unter Kenntnisnahme der Bemühungen und Entwicklun-
gen seit 2006, und so die Durchführung der Resolutionen
1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009) und
1920 (2010) des Sicherheitsrats und den Erfolg der Verhand-
lungen sicherzustellen;

4. begrüßt außerdem die am 18. und 19. Juni 2007,
am 10. und 11. August 2007, vom 7. bis 9. Januar 2008 und
vom 16. bis 18. März 2008 in Anwesenheit der Nachbarlän-
der und unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen
geführten laufenden Verhandlungen zwischen den Parteien;

5. fordert die Parteien auf, mit dem Internationalen
Komitee vom Roten Kreuz zusammenzuarbeiten, und fordert
sie auf, ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völker-
recht nachzukommen;

6. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der
Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unab-
hängigkeit an koloniale Länder und Völker, die Situation in
Westsahara weiter zu prüfen und der Generalversammlung
auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu er-
statten;

7. bittet den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 65/113

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 10. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/430,
Ziff. 29)132.

65/113. Neukaledonien-Frage

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung der Neukaledonien-Frage,
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132 Der in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlene Resolutions-
entwurf wurde von dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker vorgelegt.
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nach Prüfung des Neukaledonien betreffenden Kapitels
im Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirk-
lichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängig-
keit an koloniale Länder und Völker für 2010133, 

in Bekräftigung des in der Charta der Vereinten Natio-
nen verankerten Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, 

unter Hinweis auf die Resolutionen der Generalver-
sammlung 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 und 1541
(XV) vom 15. Dezember 1960, 

feststellend, dass die positiven Maßnahmen wichtig
sind, welche die französischen Behörden in Zusammenarbeit
mit allen Teilen der Bevölkerung in Neukaledonien ergreifen,
um die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung in
dem Gebiet zu fördern, namentlich die Maßnahmen auf dem
Gebiet des Umweltschutzes und zur Bekämpfung des Dro-
genmissbrauchs und des Drogenhandels, mit dem Ziel, einen
Rahmen für die friedliche Fortentwicklung des Gebiets bis
hin zur Selbstbestimmung zu schaffen, 

sowie in diesem Zusammenhang feststellend, dass eine
ausgewogene wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie
der weitere Dialog zwischen den beteiligten Parteien in Neu-
kaledonien bei der Vorbereitung des Selbstbestimmungsakts
Neukaledoniens wichtig sind, 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Intensivie-
rung der Kontakte zwischen Neukaledonien und den Nach-
barländern der südpazifischen Region, 

1. begrüßt die bedeutsamen Entwicklungen in Neu-
kaledonien seit der Unterzeichnung des Abkommens von
Nouméa am 5. Mai 1998 zwischen den Vertretern Neukale-
doniens und der Regierung Frankreichs134; 

2. fordert alle beteiligten Parteien nachdrücklich auf,
im Interesse aller Einwohner Neukaledoniens ihren Dialog im
Rahmen des Abkommens von Nouméa in einem Geist der
Harmonie fortzusetzen, und begrüßt in diesem Zusammen-
hang die am 8. Dezember 2008 in Paris erzielte einstimmige
Vereinbarung über die Übertragung von Befugnissen an Neu-
kaledonien im Jahr 2009 und die Durchführung von Provinz-
wahlen im Mai 2009; 

3. nimmt Kenntnis von denjenigen Bestimmungen
des Abkommens von Nouméa, die darauf gerichtet sind, der
kanakischen Identität in der politischen und sozialen Organi-
sation Neukaledoniens stärker Rechnung zu tragen, und be-
grüßt in diesem Zusammenhang, dass die Regierung Neuka-
ledoniens am 18. August 2010 das Gesetz über die Hymne,
den Leitspruch und die Gestaltung von Banknoten verab-
schiedet hat;

4. nimmt Kenntnis von den Bestimmungen des Ab-
kommens von Nouméa, die die Einwanderungskontrolle und

den Schutz der örtlichen Arbeitsplätze betreffen, und stellt
fest, dass unter den Kanaken nach wie vor eine hohe Arbeits-
losigkeit herrscht und dass weiterhin ausländische Bergleute
angeworben werden;

5. nimmt Kenntnis von der von einer indigenen Be-
völkerungsgruppe in Neukaledonien geäußerten Besorgnis
über ihre Unterrepräsentierung in der Regierungs- und Sozi-
alstruktur des Gebiets; 

6. nimmt außerdem Kenntnis von der von Vertretern
indigener Bevölkerungen geäußerten Besorgnis über nicht
nachlassende Wanderbewegungen und die Auswirkungen des
Bergbaus auf die Umwelt;

7. nimmt Kenntnis von den einschlägigen Bestim-
mungen des Abkommens von Nouméa, wonach Neukaledo-
nien Mitglied oder assoziiertes Mitglied bestimmter interna-
tionaler Organisationen, wie beispielsweise internationaler
Organisationen in der pazifischen Region, der Vereinten Na-
tionen, der Organisation der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur und der Internationalen Ar-
beitsorganisation, werden kann, im Einklang mit deren Statu-
ten; 

8. vermerkt die zwischen den Unterzeichnern des
Abkommens von Nouméa getroffene Vereinbarung, die Ver-
einten Nationen über die im Laufe des Emanzipationsprozes-
ses erzielten Fortschritte zu unterrichten;

9. erinnert daran, dass die Verwaltungsmacht zum
Zeitpunkt der Schaffung der neuen Institutionen eine Infor-
mationsmission nach Neukaledonien einlud, die aus Vertre-
tern von Ländern der pazifischen Region bestand; 

10. nimmt Kenntnis von der weiteren Stärkung der Be-
ziehungen zwischen Neukaledonien und der Europäischen
Union und dem Europäischen Entwicklungsfonds auf Gebie-
ten wie der wirtschaftlichen und handelsbezogenen Zusam-
menarbeit, der Umwelt, dem Klimawandel und den Finanz-
dienstleistungen; 

11. fordert die Verwaltungsmacht auf, dem Generalse-
kretär auch weiterhin die in Artikel 73 Buchstabe e der Charta
der Vereinten Nationen verlangten Informationen zu übermit-
teln; 

12. bittet alle beteiligten Parteien, auch weiterhin ei-
nen Rahmen für die friedliche Fortentwicklung des Gebiets
bis hin zu einem Akt der Selbstbestimmung zu fördern, bei
dem alle Wahlmöglichkeiten offenstehen und der die Rechte
aller Teile der Bevölkerung schützt, gemäß dem Buchstaben
und dem Geist des Abkommens von Nouméa, das auf dem
Grundsatz aufbaut, dass es Sache der Einwohner Neukaledo-
niens ist, zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen; 

13. erinnert mit Befriedigung an die Bemühungen der
französischen staatlichen Stellen, die Frage der Wählerregis-
trierung dadurch zu lösen, dass der Kongress des französi-
schen Parlaments am 19. Februar 2007 Änderungen der fran-
zösischen Verfassung beschloss, die es Neukaledonien ge-
statten, die Wahlberechtigung bei Kommunalwahlen auf die-
jenigen Wähler zu beschränken, die 1998, als das Abkommen
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von Nouméa unterzeichnet wurde, in den Wählerverzeichnis-
sen registriert waren, und so eine starke Repräsentation der
kanakischen Bevölkerung zu gewährleisten; 

14. begrüßt alle Maßnahmen, die ergriffen worden
sind, um die Wirtschaft Neukaledoniens in allen Bereichen zu
stärken und zu diversifizieren, und befürwortet weitere derar-
tige Maßnahmen im Einklang mit dem Geist der Abkommen
von Matignon und Nouméa; 

15. begrüßt außerdem die Bedeutung, die die Ver-
tragsparteien der Abkommen von Matignon und Nouméa
größeren Fortschritten auf den Gebieten Wohnungswesen,
Beschäftigung, Ausbildung, Bildung und Gesundheitsversor-
gung in Neukaledonien beimessen; 

16. nimmt Kenntnis von der finanziellen Hilfe, welche
die Regierung Frankreichs dem Gebiet in Bereichen wie Ge-
sundheit, Bildung, Zahlung von Gehältern im öffentlichen
Dienst und Finanzierung von Entwicklungsprogrammen ge-
währt; 

17. erkennt den Beitrag an, den das Melanesische Kul-
turzentrum zum Schutz der indigenen kanakischen Kultur
Neukaledoniens leistet; 

18. nimmt Kenntnis von den positiven Initiativen zum
Schutz der natürlichen Umwelt Neukaledoniens, namentlich
von der Operation „Zonéco“, deren Auftrag darin besteht, die
Meeresressourcen innerhalb der Wirtschaftszone Neukaledo-
niens kartographisch zu erfassen und zu evaluieren; 

19. begrüßt die Zusammenarbeit zwischen Australien,
Frankreich und Neuseeland bei der Überwachung der Fisch-
fanggebiete entsprechend den von Frankreich auf den Frank-
reich-Ozeanien-Gipfeln im Juli 2003 und im Juni 2006 geäu-
ßerten Wünschen; 

20. anerkennt die engen Verbindungen zwischen Neu-
kaledonien und den Völkern des Südpazifiks sowie die posi-
tiven Maßnahmen, welche die französischen Behörden und
die Gebietsbehörden derzeit ergreifen, um den weiteren Aus-
bau dieser Verbindungen zu erleichtern, einschließlich der
Entwicklung engerer Beziehungen zu den Mitgliedsländern
des Pazifikinsel-Forums; 

21. verweist in dieser Hinsicht mit Befriedigung dar-
auf, dass Neukaledonien, nachdem es im Oktober 2006 dem
Pazifikinsel-Forum als assoziiertes Mitglied beigetreten war,
am 41. Gipfel des Forums teilnahm, der am 4. und 5. August
2010 in Port Vila abgehalten wurde; 

22. verweist darauf, dass Delegationen aus Ländern
der pazifischen Region Neukaledonien nach wie vor Besuche
auf hoher Ebene abstatten und dass hochrangige Delegatio-
nen aus Neukaledonien Mitgliedsländer des Pazifikinsel-
Forums besuchen; 

23. begrüßt die kooperative Haltung der anderen Staa-
ten und Gebiete in der Region gegenüber Neukaledonien, sei-
nen wirtschaftlichen und politischen Bestrebungen und seiner
zunehmenden Beteiligung an regionalen und internationalen
Angelegenheiten; 

24. erinnert an die Unterstützung, die die Führer des
Pazifikinsel-Forums auf dessen im Oktober 2005 in Papua-
Neuguinea abgehaltenem 36. Gipfel dem Bericht des Minis-
terausschusses des Forums für Neukaledonien entgegen-
brachten, und die Rolle, die dem Ministerausschuss des Fo-
rums nach wie vor dabei zukommt, die Entwicklungen in dem
Gebiet zu überwachen und ein stärkeres regionales Engage-
ment zu fördern; 

25. begrüßt den erfolgreichen Abschluss des Pazifi-
schen Regionalseminars, das vom Sonderausschuss für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vom
18. bis 20. Mai 2010 in Nouméa abgehalten wurde, und dankt
dem Volk und der Regierung Neukaledoniens für die Aus-
richtung des Seminars und der Regierung Frankreichs für die
bei seiner Organisation gewährte Unterstützung; 

26. beschließt, den Prozess, der sich infolge der Unter-
zeichnung des Abkommens von Nouméa in Neukaledonien
im Gang befindet, fortlaufend weiter zu verfolgen; 

27. ersucht den Sonderausschuss, die Prüfung der Fra-
ge Neukaledoniens, eines Gebiets ohne Selbstregierung, fort-
zusetzen und der Generalversammlung auf ihrer sechsund-
sechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 65/114

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 10. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/430,
Ziff. 29)135.

65/114. Tokelau-Frage

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Tokelau-Frage,

nach Prüfung des Tokelau betreffenden Kapitels im Be-
richt des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker für 2010136,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie
auf alle die Gebiete ohne Selbstregierung betreffenden Reso-
lutionen und Beschlüsse der Vereinten Nationen, insbesonde-
re die Resolution 64/103 der Generalversammlung vom
10. Dezember 2009,

mit Dank Kenntnis nehmend von der auch weiterhin bei-
spielhaften Kooperation der Verwaltungsmacht Neuseeland
im Rahmen der Arbeit des Sonderausschusses betreffend To-

135 Der in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlene Resolutions-
entwurf wurde von dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker vorgelegt.
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